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I. Allgemeines 

Allen Lieferungen liegen ausschließlich die nachstehenden 

Bedingungen zugrunde. Von unseren allgemeinen 

Geschäftsbedingungen abweichende Vereinbarungen 

werden nur mit schriftlicher Bestätigung durch uns 

wirksam. Etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit des übrigen Inhalts 

unserer Geschäftsbedingungen. 

II. Angebot und Vertragsabschluss 
1. Unsere Angebote und Preise sind freibleibend. 

Aufträge und Zusagen werden nur mit einer 

schriftlichen Bestätigung verbindlich. Für Nachteile 

und Schäden, die durch unvollständige oder nicht 

hinreichende genaue Angaben im Auftrag verursacht 

sind, haftet der Besteller. 

2. Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen, wie 

Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und 

Maßangaben, sind nur annähernd maßgebend, 

soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich 

bezeichnet sind. An Kostenvoranschlägen, 

Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir 

uns das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen 

Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Wir sind 

verpflichtet, vom Besteller als vertraulich bezeichnete 

Pläne nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich 

zu machen. 

3. Nebenabreden und Änderungen bedürfen der 

Schriftform. 

 

III. Preis und Zahlung 
1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung 

ab Werk einschließlich Verladung im Werk, jedoch 

ausschließlich Verpackung, Fracht, Porto und 

Versicherung. Zu den Preisen kommt die 

Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe 

hinzu. 

2. Der Vertragspreis ist mit Zugang der Rechnung bzw. 

sonstiger Zahlungsaufforderung innerhalb von 10 

Tagen nach Rechnungsdatum fällig und zu zahlen. 

3. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die 

Aufrechnung wegen etwaiger von uns bestrittener 

Gegenansprüche des Bestellers sind nicht statthaft. 

4. Werden nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, 

welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu 

mindern geeignet sind, haben wir das Recht, vom 

Vertrag zurückzutreten. Führen vorgenannte Gründe 

zum Vertragsrücktritt, sind Schadenersatzansprüche 

des Bestellers schlechthin ausgeschlossen. 

5. Zahlungsverzug tritt ohne Mahnung 30 Tage nach 

Rechnungsdatum ein. Ohne eine förmliche 

Inverzugsetzung werden dann Verzugszinsen zum 

banküblichen Satz berechnet. 

6. Unseren Preisen liegen die zum Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses gültigen Kostenfaktoren 

zugrunde. Falls bis zur Lieferung – nicht jedoch 

innerhalb 4 Monaten nach Vertragsabschluss – 

einschneidende Material-, Lohn- oder sonstige 

Kostenerhöhungen eintreten, behalten wir uns eine 

entsprechende Preisberichtigung vor. 

 

IV. Lieferzeit 
1. Die Lieferfrist beginnt mit Zusendung der 

Auftragsbestätigung beim Besteller, jedoch nicht vor 

völliger Klarstellung aller technischen und 

kaufmännischen Einzelheiten bzw. vor der 

Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden  

Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor 

Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 

Lieferzeitangaben gelten stets als annähernd  

 

 

vereinbart, es sei denn, dass sie ausdrücklich als 

„Fix-Termine“ vereinbart sind. 

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem 

Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat 

oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 

3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei 

Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, 

insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim 

Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die 

außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche 

Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder 

Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem 

Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei 

Unterlieferern eintreten. Die vorbezeichneten 

Umstände sind auch dann von uns nicht vertreten, 

wenn Sie während eines bereits vorliegenden 

Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger 

Hindernisse werden wir in wichtigen Fällen dem 

Besteller baldmöglichst mitteilen. 

4. Schadenersatzansprüche wegen Verzuges oder 

Nichterfüllung sind ausgeschlossen, soweit nicht 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt 

werden können. 

5. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der 

Vertragspflichten des Bestellers voraus. 

 

V. Gefahrenübergang und Entgegennahme 
1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der 

Lieferteile auf den Besteller über und zwar auch 

dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch 

andere Leistungen z. Bsp. Die Versendungskosten 

oder Anfuhr und Aufstellung, übernommen haben. 

Soweit eine Annahme zu erfolgen hat, ist diese für 

den Gefahrenübergang maßgebend. Sie muss 

unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach 

der Meldung des Lieferers über die Abnahme-

bereitschaft durchgeführt werden. 

2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, 

die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr 

vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den 

Besteller über, jedoch sind wir verpflichtet auf 

Wunsch und Kosten des Bestellers die 

Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt. 

3. Ansprüche auf Ersatz von Transportschäden können 

nur schriftlich geltend gemacht werden und zwar 

unverzüglich und im Zusammenhang mit einer 

schriftlichen Bestätigung des ausführenden 

Transportunternehmens. 

4. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie 

wesentliche Mängel aufweisen, unbeschadet der 

Rechte aus Abschnitt VII vom Besteller entgegen-

zunehmen. 

5. Teillieferungen sind zulässig. 

 

VI. Eigentumsvorbehalt 
1.  Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten 

Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher 

Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Wir sind 

berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der 

Besteller sich vertragswidrig verhält. 

2.   Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum 

noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache 

pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist der Besteller 

verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 

Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend 

zum Neuwert zu versichern. Müssen Wartungs- und 

Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der 

Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig 

auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht 
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übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte 

Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter 

ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 

die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer 

Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller 

für den uns entstandenen Ausfall.  

3.  Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehalts-

ware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die 

Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung 

der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in 

Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages 

(einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt 

unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 

Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt 

zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung 

ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 

einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch 

die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller 

seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten 

Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und 

insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung 

vorliegt. 

4. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache 

durch den Besteller erfolgt stets namens und im Auftrag für 

uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des 

Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache 

fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht 

gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir 

das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 

objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen 

bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 

Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die 

Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des 

Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als 

vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum 

überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder 

Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer 

Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch 

solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die 

Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück 

gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese 

Abtretung schon jetzt an. 

5.  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf 

Verlangen des Bestellers freizugeben, soweit ihr Wert die 

zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 

VII.  Sachmängelhaftung 
Für Mängel der Lieferung haften wir wie folgt: 

 

1. Unsere Gewährleistung erstreckt sich nur auf die zur Zeit 

des Gefahrübergangs vorliegenden Mängel. Es wird 

keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus 

nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete 

oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage 

bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, 

natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige 

Behandlungen (einschließlich Änderungen und 

Instandhaltungen), ungeeignete Betriebsmittel, 

mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, 

chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, 

sofern sie nicht auf ein Verschulden unsererseits 

zurückzuführen sind. Wenn und soweit sich die 

Beanstandungen des Bestellers als unberechtigt 

erweisen, insbesondere Schäden vorliegen, für die wir 

gemäß dem vorstehenden Satz nicht haften, trägt der 

Besteller alle Kosten, die uns dadurch entstanden sind. 

2. Der Besteller muss uns Mängel schriftlich nach Maßgabe 

der folgenden Regelungen anzeigen, da ansonsten  

 

 

 unsere Leistung als genehmigt gilt: 

a) Offensichtliche Mängel sind uns unverzüglich ab 

Anlieferung bzw., wenn Aufstellung oder Montage 

durch uns oder wenn ein Probebetrieb vereinbart ist, 

ab Abschluss von Aufstellung, Montage oder 

Probebetrieb anzuzeigen, spätestens jedoch 

innerhalb von 6 Monate (bei Mehrschichtbetrieb 

innerhalb von 3 Monaten), 

b) Nicht offensichtliche Mängel sind uns unverzüglich 

ab deren Entdeckung anzuzeigen. 

3. Liegt ein von uns zu vertretener Mangel vor, so sind 

wir, sofern die Vorschriften des Werkvertragsrechts 

Anwendung finden, nach unserer Wahl, sofern die 

Vorschriften des Kaufvertragsrechts Anwendung 

finden, nach Wahl des Bestellers, zur Beseitigung 

des Mangels oder zur Ersatzlieferung (nachfolgend: 

Nacherfüllung) verpflichtet. Wir sind berechtigt, die 

vom Besteller gewählte Art der Nacherfüllung zu 

verweigern, wenn Sie nur mit unverhältnismäßigen 

Kosten möglich ist. Im Fall der Beseitigung des 

Mangels sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der 

Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, 

insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 

Materialkosten zu tragen. Das gilt nicht, soweit sich 

diese Kosten dadurch erhöhen, dass der 

Liefergegenstand nach einem anderen Ort als dem 

Erfüllungsort verbracht wurde; diese hat der Besteller 

zu tragen. Diese Einschränkung gilt nicht, wenn die 

Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf 

Anwendung finden. 

4. Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß 

nach, besteht keine Haftung des Lieferers für die 

daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne 

vorherige Zustimmung des Lieferers vorgenommene 

Änderungen des Liefergegenstandes.  

5. Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, 

wenn wir – unter Berücksichtigung der gesetzlichen 

Ausnahmefälle – eine Ihm gesetzte, angemessene 

Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung 

wegen eines Sachmangels fruchtlos verstreichen 

lassen. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht 

dem Besteller lediglich ein Recht zur Minderung des 

Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung des 

Vertragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen.  

6. Schadensersatzansprüche wegen Mangelhaftigkeit 

sind ausgeschlossen soweit 

a) wir nicht eine Garantie für die Beschaffenheit 

der Sache übernommen haben oder eine 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

vorliegt, 

b) der Schaden nicht auf einem zumindest 

grobfahrlässigen Verhalten eines unserer 

Mitarbeiter oder Erfüllungs- oder 

Verrichtungsgehilfen beruht, 

c) der Schaden nicht auf einer zumindest 

fahrlässigen Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit beruht. 

 

VIII. Rechtsmängelhaftung 
1. Unsere Haftung für Rechtsmängel des 

Liefergegenstandes, insbesondere wegen Verletzung von 

Urheberrechten, Marken, Patenten oder sonstigen 

Schutzrechten ist ausgeschlossen, soweit der 

Liefergegenstand auf einem Entwurf, insbesondere der 

Konstruktion des Bestellers beruht. Im Übrigen gilt für den 

Ausschluss bzw. die Begrenzung unserer Haft Ziff. VII, 

Abs. 5. entsprechend. Soweit danach eine Haftung 

besteht, besteht Sie in unserer Verpflichtung, den 



Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Stand 12.11.2021 

Besteller von Ansprüchen Dritter wegen der Verletzung 

von Urheberrechten, Marken, Patenten oder sonstigen 

Schutzrechten freizustellen. Zusätzliche Voraussetzungen 

für diesen Freistellungsanspruch ist, dass, 

a) der Besteller  uns im gesetzlichen Rahmen die 

größtmögliche Einflussnahme auf die 

Auseinandersetzung mit dem angeblichen Inhaber 

des behaupteten Schutzrechts ermöglicht, 

insbesondere im Rahmen eines Rechtsstreits mit 

diesem und uns bei dieser Auseinandersetzung – 

soweit zumutbar – unterstützt, insbesondere durch 

unverzügliche Übermittlung der im Rahmen dieser 

Auseinandersetzung erforderlichen und uns nicht 

zugänglichen Informationen gegen Erstattung 

seiner erforderlichen Aufwendungen durch uns,  

b) dass die behauptete Rechtsverletzung 

ausschließlich auf der Verletzung unserer 

vertraglichen Pflichten, insbesondere auf der 

Bauweise des Liefergegenstandes, insbesondere 

nicht auf einer uns nicht zurechenbaren 

Verwendung des Liefergegenstandes, 

insbesondere auf der Verbindung oder dem 

Gebrauch im Zusammenhang mit anderen 

Produkten beruht. 

2. Wir haben das Recht uns von den in Abs. 1 

übernommenen Verpflichtungen dadurch zu befreien, 

dass wir entweder: 

a) die erforderlichen Lizenzen bezüglich der angeblich 

verletzten Schutzrechte beschaffen oder 

b) dem Besteller einen geänderten Liefergegenstand 

bzw. Teile davon zur Verfügung stellen, die im Falle 

des Austausches gegen den verletzenden 

Liefergegenstand bzw. dessen Teil den Verletzungs-

vorwurf bezüglich des Liefergegenstandes 

beseitigen. 

 

IX. Haftung 
Soweit Schadenersatzansprüche wegen Unmöglichkeit 

der Leistung, positiver Forderungsverletzung, 

Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 

Handlung in Rede stehen, gelten die Bestimmungen zum 

Ausschluss bzw. Grenzen unserer Haftung gemäß 

vorstehend Ziff. VII., Abs. 5 entsprechend. 

 

X.  Verjährung 
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Bestellers 

beträgt, sofern die Vorschriften über den 

Verbrauchsgüterkauf Anwendung finden, zwei Jahre, 

ansonsten 1 Jahr ab dem gesetzlichen 

Verjährungsbeginn. 

 

XI. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem 

Besteller gilt ausschließlich das für die Rechts- 

beziehungen inländischer Parteien untereinander 

maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

2. Gerichtsstand ist das für uns zuständige Amtsgericht in 

Arnstadt. Wir sind jedoch berechtigt, am Hauptsitz des 

Käufers Klage zu erheben.   

             

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


